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im Manuskript zusammengestellt, also nicht veröffentlicht
worden sind. Eine vollständige Uebersicht über die
Rechnungsergebnisse sämtlicher Gemeindegüter ist indes seit
1900*) nicht mehr erstellt worden. Eine Neubearbeitung
erschien daher nach einem Zeitraum von 10 Jahren wirklich
angezeigt, weshalb sie auch im Arbeitsprogramm des kantonalen
statistischen Bureaus vom Regierungsrate vorgesehen wurde.
Die Direktion des Gemeindewesens unterstützte die Bearbeitung

durch partienweise Ueberlassung der amtlichen
Rechnungsauszüge (Passationsrapporte). Leider waren auch diesmal

wieder einige Gemeinden noch nach zwei Jahren mit
ihrer Rechnungsablage im Rückstände, so dass die Arbeit
dadurch verzögert wurde und erst nach wiederholten hiersei-
tigen Mahnungen zum Abschluss gebracht werden konnte.

Das Rechnungswesen der Gemeinden.

Obschon den mit der Verwaltung der Gemeindegüter
betrauten Organen die bezüglichen Vorschriften bekannt sein

dürften, so erscheint es dennoch angezeigt, dieselben, wie es

bereits in der früheren Publikation pro 1900 geschah, einem

weiteren Interessenkreise zur Kenntnis zu bringen.
Das Rechnungswesen der Gemeinden bezüglich der

Verwaltung der Gemeindegüter unterliegt im Kanton Bern
einheitlichen Bestimmungen2) durch Gesetze, Verordnungen und

*) Vergl. Liefg. II, Jahrg. 1903 der Mitteilungen des bernischen
statistischen Bureaus.

2) Die auf den Gemeindehaushalt bezüglichen Bestimmungen
finden sich in folgenden Erlassen:

1. Gesetz über das Gemeindewesen vom 6. Dez. 1852, §§ 40—47.
2. Gesetz über die gerichtliche Ausmittlung und Festsetzung des

Zweckes der Gemeindegüter vom 10. Oktober 1853 nebst
Instruktion über das Verfahren bei den Gemeindegüterausscheidungen

vom 4. April 1859 (siehe Dckrctenbuch Nr. 55, Seite 438).

3. Gesetz über das Steuerwesen der Gemeinden vom 2. Sept. 1867.

4. Verordnung über die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten
vom 15. Juni 1869 (§§ 3—7 und 34).

im Manuskript zusammengestellt, also nickt veröffentlicht
worden sind. lTine vollständige klebersickt über die keck-
nungsergebnisse sämtlicher Oemeindegüter ist indes seit
1900^) nickt mekr erstellt worden. Kline Neubearbeitung er-
scdien daher nach einem Zeitraum von 10 Satiren wirklich an-
gezeigt, weshalb sie auch im T^rbeitsprogramm des kantonalen
statistischen Lureaus vom kegierungsrate vorgesehen wurde.
Die Direktion des Oemeindewesens unterstützte die Learbei-

tung durch partienweise kleberlassung der amtlichen keck-
nungsauszüge (kassationsrapporte). Deider waren auch dies-
mal wieder einige (Gemeinden noch nach zwei fahren mit
ihrer kecknungsablage im kückstande, so dass die Arbeit
dadurch verzögert wurde und erst nach wiederholten hiersei-
tigen Mahnungen zum Abschluss gekrackt werden konnte.

Oss âer Qemeinâen.

(Dksckon den mit der Verwaltung der Oemeindegüter ke-

trauten Organen die bezüglichen Vorschriften bekannt sein

dürften, so erscheint es dennoch angezeigt, dieselben, wie es

bereits in der trüberen kublikation pro 1900 geschah, einem

weiteren Interessenkreise zur Kenntnis zu bringen.
Das kecknungswesen der (Gemeinden bezüglich der Ver-

waltung der Demeindegüter unterliegt im Kanton Lern ein-
btätlichen LostimrnungoiV) durch (Kesetze, Verordnungen und

') Vergl, biekg, II, fabrg, lyoz der Nitteilungen des bernischen
statistischen bureaus,

2) Die auf den demeindeliauslialt bezüglichen bestimmungen
ünden sich in folgenden Erlassen:

1, (l-esetZ über das derneindewesen vom b, Dez. 1852, 40—47,
2. desetz über die gerichtliche ^Kusmittlung und lfestsetzung des

Zweckes der demeindegüter vonr 10, Oktober 18ZZ nebst In-
struktion über das Verfahren bei den demeindegüterausschei-
düngen vom 4, ^Kpril i8zy (siebe Dekretenbuch tär, 55, Leite 438),

z, desetz über das Ltcuerwesen <Ier dcmcinden vom 2, Lept. 1867.

4, Verordnung über die Verwaltung der demeindeangelegenbeiten
vom iZ, funi 1869 (§§ z—7 und Z4),
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besondere Vorschriften oder Instruktionen und zwar datieren
die in Kraft bestehenden Erlasse oder Ausführungsvorschriften

aus dem Jahre 1869. Gesetzliche Vorschriften bestunden
freilich schon früher; so z. B. gelangte ein I7seitiges Schema

(in Grossfolio-Format) für die Armenguts- und Almosen-
Rechnungen mit Erläuterungen, als ein Musterformular, in
unsere Hände, welches von den Gn. H. H. bereits unterm
4. November 1829 und 22. Jänner 1830 genehmigt worden
war und worin noch auf ältere Gesetze, namentlich auf die

Armenordnung von 1807 verwiesen wird; allein für die

übrigen Güter, wie Kirchengut und Burgergut (die heutigen
Einwohner- und Schulgemeinden bestunden damals noch

nicht) dürften vor 70 Jahren kaum einheitliche auf die

Verwaltung und Rechnungsablage bezügliche Detailvorschriften
von Amtes wegen erlassen worden sein, obschon die
Staatsbehörden dazu Kraft ihres Oberaufsichtsrechts kompetent

gewesen wären. Die Oberaufsicht beschränkte sich in der

Hauptsache etwa auf die Sanktion von Organisations-Regle-
menten betreffend die Ortspolizei, das Tellwesen, die
Rechtsamegemeinden, Allmenden und bürgerlichen Nutzungen etc.,
sowie auf Entscheide in öffentlich-rechtlichen Streitfragen,
respektive in Behandlung von Rekursen und Beschwerden der

Bürger in Gemeindeverwaltungsangelegenheiten. Es war
übrigens von jeher Regierungsmaxime, den Gemeinden in

allen Teilen der innern Verwaltung möglichst freien Spielraum

zu lassen und den verschiedenen Ortsverhältnissen Rechnung

zu tragen.1) Erst durch die Verfassung von 1831 und das

5. Gesetz über die Organisation des Kirchenwesens vom 18. Januar
1874 (§ 11, Ziff. 7) und Dekret vom 9. April 1874 (§§ 10 und 11).

6. Staatsverfassung des Kantons Bern vom 4. Juni 1893 (§§68—71).

7. Primarschulgesetz vom 6. Mai 1894 (§§ 8—19, insbesondere
18 und 19).

8. Gesetz über das Armen- und Niederlassungswesen vom
28. November 1897.

9. Kreisschreiben des Regierungsrats vom 1. Februar 1898
(betreffend Aufbewahrung der Gemeinderechnungen).

Vergleiche im übrigen auch die Staatsverwaltungsberichte der

letzten 80 Jahre.
1) Siehe den Staatsverwaltungsbericht von 1814/30, Seite 470.

^ 5 ^
besonders Vorscbriiten oder Instruktionen und ?war datieren
die in Xrs.it bestebenden triasse oder àsfûbrungsvorscbrif-
ten sus dem ^abre 1869. desetjlicke Vorsebriiten bestunden
freilicb scbon früber; so L. gelangte ein 1 Zeitiges Lcbema

(in (lrossfolio-Vormat) für die lVrmsnguts- und Almosen-
Xecbnungen init Erläuterungen, sis ein Idusteriormular, in
unsere Hände, welcbes von den dn. N. X. bereits unterm
4. November 1829 und 22. Männer i8zo genebmigt worden
war und worin nocb auf ältere deset?e, nsmentlicb auf die

^rmenordnung von 1807 verwiesen wird; allein für die

übrigen düter, wie Xircbengut und Lurgergut (die beutigen
Xinwobner- und Lcbulgemeinden bestunden dsmsls nocb

nicbt) düriten vor 70 ^sabren kaum einbeitlicbe auf die

Verwaltung und Xecbnungsablage be?üglicbe Oetsilvorscbriiten
von Zimtes wegen erlassen worden sein, obscbon die Ztaats-
bebörden daxu Xratt ibres Oberauisicbtsrecbts kompetent

gewesen wären. Die Oberaufsicbt bescbränkte sieb in der

Hauptsacbe etwa auf die Lanktion von Organisations-Xegle-
menten betreffend die Ortspolijsi, das Vellwesen, die Xecbt-
samegemeinden, lVIImenden und burgerlicben blutjungen etc.,
sowie auk Xntscbeide in öffentlicb-recbtlicben Ztreitiragsn,
respective in Lebandlung von Xekursen und Lescbwerden der

klürger in demeindeverwaltungsangelegenbeiten. Xs war
übrigens von jeber Xegierungsmaxime, den (Gemeinden in

allen Heilen der innern Verwaltung möglicbst freien Zpiel-
räum /.u lassen und den versckiedenen Ortsverbältnissen Xecb-

nung 7.u tragend) Xrst durck die Verfassung von 18z 1 und das

Z. (leset? über die Organisation des Xircbenwesens vom 18. Januar
1874 (8 11, ^iff- 7) und Dekret vom 9. /rpril 1874 (88 10 und 11).

6. Ltaatsverkassung des Ivantons bsrn vom 4. Zuni 189z (88 68—71).

7. primarscbulgeset? vom 6. Vai 1894 8—19, insbesondere
18 und 19).

8. (leset? über das brmen- und bliederlassungswesen vom
28. blovernber 1897.

9. lvreisscbreiben des Kegierungsrats vom 1. Debruar 1898 (be-
treffend ^Vukbewakrung der (lerneinderecknungen).

Vergleicbe im übrigen auck die Ltaatsverwaltungsbericbte der

letzten 80 labre.
Liebe den Ltaatsverrvaltungsbericbt von 1814/zo, Leite 470.
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Gesetz vom 20. Dezember 1833 über die Organisation und die

Geschäftsführung der Gemeindebehörden, sodann durch das

regierungsrätliche Kreisschreiben vom 2. Juni 1837, die
Verfassung von 1846 und das Gemeindegesetz von 1852 wurde
die Aufsicht über das Rechnungswesen der Gemeinden genau
umschrieben und in der Folge wirklich auch mit grösserer
oder geringerer Strenge ausgeübt, ohne jedoch der Autonomie
der Gemeinden zu nahe zu treten. Mit dem durch Verfassung
und Gesetz besiegelten Dualismus zwischen Einwohnergemeinden

und Burgergemeinden gestaltete sich die
Finanzverwaltung der Gemeinden allerdings ziemlich kompliziert
und schwierig. Eine langwierige Operation bildete sodann
die im Gemeindegesetz von 1852 vorgeschriebene
Güterausscheidung zwischen Einwohner- und Burgergemeinden,
wodurch in nicht ganz logischer, wenn auch rechtshistorisch
begründeter Weise die finanziellen Verhältnisse beidseitig für
immer geregelt wurden. Dieser Vermögensteilung wird freilich

nicht ganz ohne Grund zum Vorwurf gemacht, dass die

Einwohnergemeinden in Anbetracht ihrer administrativen
Pflichten und Aufgaben und der ihnen daraus erwachsenen

Bedürfnisse und Anforderungen zu mager abgefunden worden
seien, während die Burgergemeinden den Löwenanteil erhielten.

Sei dem wie ihm wolle, so ist nicht zu vergessen, dass den

bürgerlichen Nutzungskorporationen ihr Vermögen in allen
drei demokratischen Staatsverfassungen des vorigen Jahrhunderts

(von 1831, 1846 und 1893) als Privateigentum gewährleistet

wurde. Ein bei der Verfassungsrevision von 1884/85
unternommener Ansturm auf die Burgergüter wurde übrigens
durch das verneinende Volksvotum mit grossem Mehr
abgeschlagen.

Das Dualsystem in der bernischen Gemeindeorganisation
mit der Burger- oder Heimatgemeinde auf der einen und der

politischen oder Einwohnergemeinde auf der andern Seite war
freilich, abgesehen von der Begünstigung der letztern durch
die Staats- und Bundesverfassung (Niederlassungsfreiheit,
Stimmrecht und Wohnsitz) durch die Güterausscheidung,
sowie ganz besonders auch durch das im Jahr 1857 eingeführte
Oertlichkeitsprinzip im Armenwesen direkt bestärkt und be-

— b —

Oesetc vom 20. December i8zz über 6ie Organisation unc! 6ie

Oescbäktskübrung 6er Oemein6ebebör6en, so6ann clurcb 6as

regierungsrätlicbe Dreisscbreiben vom 2. /suni 1857, 6ie Ver-
kassung von 1846 un6 6as Oemeinclegesetc von 1852 wur6e
6ie /cuksicbt über 6as Decbnungswesen 6er Oemeinclen genau
umscbrieben un6 in 6er Dolge wirklicb aucb mit grösserer
06er geringerer Strenge ausgeübt, obne ^e6ock 6er Autonomie
6er Oemeinclen cu nabe cu treten. Vlit 6em 6urcb Verfassung
un6 Oesetc besiegelten Dualismus cwiscben Dinwobnerge-
meinclen un6 Durgergemein6en gestaltete sieb 6ie Dinanc-
Verwaltung 6er Oemein6er, allerdings ciemlicb kompliciert
un6 scbwierig. Dine langwierige Operation bildete so6ann
clie im Oemeindegesetc von 1852 vorgescbriebene Oüteraus-
scbei6ung cwiscben Dinwobner- un6 Durgergcmeinden, wo-
6urcb in nicbt ganc logiscber, wenn aucb recbtskistoriscb be-

grün6eter Weise 6ie kinanciellen Verbältnisse bei6seitig kür
immer geregelt wur6en. Dieser Vermögensteilung wir6 krei-
lieb nicbt ganc obne Orund cum Vorwurk gemacbt, 6ass 6ie

Dinwobnergemeinden in ^nbetracbt ibrer administrativen
Dklicbten un6 Aufgaben un6 6er ibnen 6araus erwaclisenen
Dedürknisse un6 /cnkorderungen cu mager abgekun6en wor6en
seien, wäbren6 6ie Durgergemeinden 6en Döwenanteil erbiel-
ten. Lei 6em wie ikm wolle, so ist nicbt cu vergessen, class 6en

burgerlicben Dlutcungskorporationcn ibr Vermögen in allen
6rei demokratiscben Staatsverkassungen 6es vorigen /sakrkun-
6erts (von i8zi, 1846 un6 189z) als Privateigentum gewälir-
leistet wur6e. Din bei 6er Verkassungsrevision von 1884/85
unternommener Ansturm auk 6ie Durgergüter wurcle übrigens
6urcb 6as verneinenüs Volksvotum mit grossem Vlebr abge-

scblagen.
Das Dualsystem in 6er berniscben Oemeindeorganisation

mit 6er Durger- 06er Deimatgemeincle auk 6er einen uncl 6er

politiscbcn 06er Dinwobnergemein6e auk 6er anclern Leite war
kreilicb, abgeseben von 6er Degünstigung 6er letctern clurcb

6ie Staats- uncl Dundesverkassung (Dliederlassungskreibeit,
Stimmrecbt un6 Wnbnsitc) clurcb 6ie Oüterausscbeiclung, so-

wie ganc besonclers aucb 6urck 6as im sabr 1857 eingekübrte

Oertlicbkeitsprincip im Vrmenwesen direkt bestärkt uncl be-



— 7 —

festigt worden ; dennoch wäre die Möglichkeit zur Bildung
einheitlicher Gemeindeorganismen, sogenannter gemischter
Gemeinden, nicht ausgeschlossen gewesen, wenn die
Burgergemeinden davon Gebrauch gemacht hätten. Die nächste
Gemeindereform wird sich indes in der Hauptsache weder um
die innere Organisation, noch um die Gemeindegüter, sondern

um die Neuordnung des Bürgerrechts drehen, da eine solche

angesichts der bekannten Ausländergefahr aus staatsrechtlichen

und nationalen Gründen zur dringenden Notwendigkeit
wird.

Mit der Beendigung der Güterausscheidungen (im Jahre
1875) wurde erst eine klare Einsicht in die Vermögensverhältnisse

der Gemeinden, resp. in die Organisation, Verwaltung

und Zweckbestimmung der Gemeindegüter im Einzelnen

ermöglicht, weshalb auch eine vollständige Gemeinde-Finanzstatistik

auf Grund des Gemeindegesetzes vom 6. Dezember

1852, des Gesetzes über gerichtliche Ausscheidung und

Zweckbestimmung der Gemeindegüter vom 10. Oktober 1853
und insbesondere der Verordnung über die Verwaltung der

Gemeindeangelegenheiten vom 15. Juni 1869 angebahnt werden

konnte. Die hauptsächlichsten Bestimmungen betreffend
die Verwaltung der Gemeindegüter und das Rechnungswesen
sind folgende:

a. Gemeindegesetz von 1852.

§ 40. «Alle Gemeindegüter und öffentlichen Stiftungen
und Anstalten u. s. w. sollen nach ihrem Zwecke verwaltet
und der Ertrag derselben ausschliesslich ihrer Bestimmung
gemäss verwendet werden» etc.

§ 42. «Damit der Zweck der öffentlichen Güter desto
eher gewahrt und jeder Streit darüber möglichst vermieden
werde, soll, soweit dies nicht bereits geschehen ist, die
Bestimmung sämtlicher Gemeindegüter ausgemittelt und amtlich
festgestellt werden. Insbesondere ist von jedem Vermögensbestandteile

zu bestimmen, ob er einen allgemein örtlichen
oder rein bürgerlichen Zweck habe. Bei Gütern, welche teils
einen örtlichen, teils einen bürgerlichen Zweck haben, ist
dies ebenfalls festzustellen und zugleich das Mass möglichst

— 7 —

kestigt worden; 6ennock wäre 6ie ldöglickkeit ^ur Lil6ung
einkeitlicker Oemeirdeorganismen, sogenannter gemisckter
Oemeinöen, nickt ausgescklossen gewesen, wenn 6ie Burner-
gemeiiden 6avon OeBrauck gemackt kätten. Oie näckste Oe-

meinöeretorm wir6 sick in6es in 6er Olauptsacke we6er uin
6ie innere Organisation, nock um 6ie Oemein6egüter, sonöern

um 6ie Bleuor6nung 6es Lürgerreckts 6reken, 6a eine solcke

angesickts 6er Bekannten àslân6ergetakr aus staatsreckt-
kcken un6 nationalen Orünöen ?ur 6ringen6en Blotwenöigkeit
wir6.

ldit 6er Beencligung 6er Oüteraussckeiöungen ^im ^sakre

1875) ^vur6e erst eine klare Oinsickt in 6ie Vermögensver-
Kältnisse 6er Oemein6en, resp, in 6ie Organisation, Verwaltung

un6 Oweckkestimmung 6er Oemeinclegüter im Oin^elnen

ermöglickt, weskalb auck eine vollstän6ige Oemein6e-Oinan^-
Statistik aut Orun6 6es Oemein6egeset^es vom 6. Oe?emBer

18Z2, 6es Oeset?es über gericktlicke /russckei6ung un6

OweckBestimrnung 6er Oemeinöegüter vom 10. Oktoker 185z
un6 inskeson6ere 6er Verordnung üker 6ie Verwaltung 6er

Oemeinöeangelegenkeiten vom 15. ^suni 1869 angekaknt wer-
6en konnte. Oie kauptsäcklicksten Bestimmungen Betretren6
6ie Verwaltung 6er Oemeirdegüter un6 6as Becknungswesen
sin6 tolgen6e:

a.

Z 40. «/KIle Oemein6egüter un6 öktentlicken Ltiitungen
un6 Anstalten u. s. w. sollen nack ikrem Zwecke verwaltet
un6 6er Ortrag 6erselben aussckliesslick ikrer Bestimmung
gemäss verwen6et wer6en» etc.

Z 42. «Damit 6er ^weck 6er öttentlicken Outer 6esto
eker gewakrt un6 je6er Streit 6arüker möglickst vermie6en
wer6e, soll, soweit 6ies nickt Bereits gesckeken ist, 6ie Be-
Stimmung sämtlicker Oemein6egüter ausgemittelt un6 amtlick
iestgestellt wer6en. Inskeson6ere ist von je6em Vermögens-
Kestan6teile ?u Bestimmen, oB er einen allgemein örtlicken
v6er rein Burgerlicken !7weck kaBe. Lei Oütern, welcke teils
einen örtlicken, teils einen Burgerlicken ^weck kaken, ist
6ies ekentalls kesOustellen un6 r.ugleick 6as Uass möglickst
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genau zu bestimmen, in welchem sie dem einen oder andern
Zwecke dienstbar sind»1).

§ 46. «Die Burgergüter behalten auch nach vollzogener
Ausscheidung den Charakter von Korporationsgut, bleiben
deshalb unteilbar und der Oberaufsicht der Regierung
unterworfen und dürfen, sofern sie eine spezielle Bestimmung
haben, nur dieser entsprechend verwaltet und genutzet
werden.»

§ 48. «Alle Gemeinden und Gemeindebehörden stehen
unter der Oberaufsicht der Regierung, welche dieselbe durch
ihre Direktionen, die Staatsanwaltschaft und die Regierungsstatthalter

ausüben lässt. Wenn die eine oder die andere
dieser Behörden Unordentlichkeiten in der Verwaltung des

Gemeindevermögens oder andere Unregelmässigkeiten in der
Behandlung der Gemeindeangelegenheiten wahrnimmt, so soll
sie von Amtes wegen die nötigen Untersuchungen einleiten
oder anordnen, und den Fall dem Regierungsrate zu Be-
schliessung der erforderlichen Massnahmen vortragen. Sämtliche

Gemeinderechnungen unterliegen der Passation des
Staates.»

§ 49. «Wenn ein Gemeindebeamter, der eine Verwaltung
führt, zu der Zeit, wo er Rechnung legen soll, nicht Rechnung
legt, so soll der Gemeinderat bei seiner Verantwortlichkeit
denselben schriftlich auffordern, binnen der Frist von sechs
Wochen Rchnung zu legen.»

§ 52. «Der Regierungsrat ist befugt, unfähige oder
pflichtvergessene Mitglieder der Gemeindebehörden und Gemeindebeamte

einzustellen und ihre Abberufung zu beantragen.»

b. Verordnimg von 186p.

§ 1. «Das Oberaufsichtsrecht der Regierung über die
Gemeindeverwaltung im weitern Sinne, speziell über die
Administration und Verwendung, respektive Benutzung des

Gemeindegutes und das Rechnungswesen der öffentlichen
Gemeindekorporationen, wird ausgeübt zunächst durch die
Direktion des Gemeinde- und Armenwesens, sowie durch die

Bezirksprokuratoren und Regierungsstatthalter.»
§ 3. «Die Bezirksprokuratoren und Regierungsstatthalter

haben von allfälligen Unregelmässigkeiten und
Ordnungswidrigkeiten in der Verwaltung des Gemeindevermögens und

') Das Ausscheidungsgesetz von 1853 enthält die weiteren
formellen Bestimmungen über das Verfahren und die schiedsgerichtliche
Erledigung bei diesen Güterausscheidungen.
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genau xu bestimmen, in welebem sie dem einen oder andern
Zwecke dienstbar sind»^).

§ 46. «Die Lurgergüter bebalten aucb nacb vollxogener
/ì.usscbeidung den Lbarakter von Kiorporationsgut, bleiben
desbalb unteillzar und der Dberautsiebt der Regierung unter-
vvorten und dürten, sotern sie eine spexielle Lestimmui^g
baben, nur dieser entspreckend verwaltet und genutxet
werden.»

§ 48. «^.Ile (Gemeinden und Demeindebebördcn sieben
unter der Dberautsiebt der Regierung, welebe dieselbe dureb
ibre Direktionen, die Ztaatsanwaltscbatt und die t^egierungs-
stattbalter ausüben lässt. Wenn die eine oder die andere
dieser Lebörden Dnordentlicbkeiten in der Verwaltung des

Demeindevermögens oder andere Dnregslmässigkeiten in der
Lebandlung der (demeindeangelegenbeiten wabrnimmt, so soll
sie von ^.mtes wegen die nötigen Dntersuebungen einleiten
oder anordnen, und den b'all dem lìegierungsrate xu ke-
sebliessung der ertorderlicben iVlassnabmen vortragen. Zämt-
liebe Demeinderecbnungen unterliegen der Kassation des
Ztaates.»

Z 49. «Wenn ein (demeindebeamtcr, der eine Verwaltung
kübrt, xu der ^eit, wo er R^ecbnung legen soll, nicbt I^ecbnung
legt, so soll der (demeinderat bei seiner Verantwortlicbkeit
denselben scbrittlicb auttordern, liinnen der b'rist von secbs
Wocben Dcbnung xu legen.»

§ Z2. «Der R.egierungsrat ist betugt, untälüge oder ptlicbt-
vergessene iVlitglieder der Demeindebebörden und (Gemeinde-
beamte einxustellen und ibre /rbberutung xu beantragen.»

d. von

§ 1. «Das Dberauksicbtsreebt der Regierung über die
(Gemeindeverwaltung im weitern Zinne, spexiell über die
Administration und Verwendung, respective öenutxung des

(demeindegutes und das R.ecbnungswesen der öttentlicken
(demcindekorporationen, wird ausgeübt xunäekst dureb die
Direktion des (Gemeinde- und ^.rmenwesens, sowie dureb die

Lexirksprokuratoren und lìegierungsstattbalter.»
Z z. «Die Lexirksprokuratoren und l^egierungsstattbalter

baben von alltälligen Dnregelmässigkeiten und Drdnungs-
Widrigkeiten in der Verwaltung des (demeindevermögens und

') Das ^ussclieidun^sgeset?. von iLzz cntbält die weiteren kor-
incllen bestiinmnn^en über das Vcrkabren und die seiüedsgcrielUliclie
birledi^unj; bei diesen Lìnterausscbcidnn>ren.
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in der Behandlung der Gemeindeangelegenheiten der Direktion
des Gemeinde- und Armenwesens Kenntnis zu geben, sobald
sie solche wahrnehmen. Sie unterbreiten gleichzeitig mit
ihrem Berichte, der Direktion ihre Anträge zum Zwecke der
Beseitigung der Unregelmässigkeiten.»

§ 5, «Die Bezirksprokuratoren sind befugt, von den
Rechnungen der Gemeinden Einsicht zu nehmen, und haben
der Direktion des Gemeinde- und Armenwesens Kenntnis zu
geben, wenn sie wahrnehmen, dass durch regierungsstatthal-
teramtliche Passationsverfügungen vorgekommenen
Ordnungswidrigkeiten im Gemeindehaushalte nicht Abhülfe
geschafft wird.»

§ 6. «Die Bezirksprokuratoren werden jeweilen in der
zweiten Jahreshälfte auf den Bureaux der Regierungsstatthalter

Nachschau halten, welche Gemeinden mit ihren
Rechnungen im Rückstände sind; sie werden gleichzeitig
erforschen, welche Massnahmen die Regierungsstatthalter gegen
die säumigen Gemeinden getroffen haben. Von dem Resultate
dieser Nachschau ist der Direktion des Gemeinde- und Armenwesens

spätestens bis Ende Januar des folgenden Jahres
Kenntnis zu geben in Begleit einer Tabelle der rückständigen
Genieinderechnungen und unter Mitteilung der Gründe der
verzögerten Rechnungslegung. Ueberhaupt haben diese
Beamten über alle ihre Untersuchungen der Direktion des
Gemeinde- und Armenwesens genauen Bericht zu geben.»

§ 7. «Der Regierungsstatthalter übt die unmittelbare
Aufsicht über das Verwaltungs- und Rechnungswesen der
Gemeinden seines Amtsbezirks aus.»

§ 13. «Der Regierungsstatthalter passiert alle
Gemeinderechnungen. Vorbehalten bleibt der Rekurs an den

Regierungsrat auf dem Wege der Beschwerdeführung (§59 G.G.).»
§ 18. «Der Regierungsstatthalter erlässt amtliche

Befehle an säumige Rechnungsbeamte und nachlässige Verwalter
(§§ 50 und 51 G. G.). Solche Befehle sind stets doppelt
auszufertigen und das eine Doppel dem betreffenden Beamten
durch den Weibel zuzustellen. Das gleiche Verfahren findet
auch bei der dem Befehle vorausgegangenen Aufforderung
durch die Gemeindebehörden statt. Wird dem Befehl nicht
Folge gegeben, so hat der Regierungsstatthalter seinen da-

herigen Bericht mit dem einen Doppel der Aufforderung der
Gemeindebehörde und demjenigen seines eigenen Befehls an
den säumigen Beamten versehen, der Direktion des Gemeinde-
und Armenwesens zu Händen des Regierungsrates
einzusenden.»
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in 6er BebanblunA 6er DemeinbeanAeleAenbeiten 6er Direktion
6es Demeinbe- unb /^.rmenwesens Kenntnis -u Aeben, sobalb
sie solcbe wabrnebmen. Lie unterbreiten Aleicb-eitiA mit
ibrem Bericbte, 6er Direktion ibre ^.nträAe -um Zwecke 6er
BeseitiAUNA 6er DnreAelmässiAkeiten.»

Z Z, «Die Le-irksprokuratoren sin6 bekuAt, von 6en
BecbnunAen 6er Demeinben Dinsicbt -u nebmen, un6 baben
6er Direktion 6es Demeinbe- un6 ^.rmenwesens Kenntnis -u
Aeben, wenn sie wabrnebmen, bass 6urcb reAierunAsstattbal-
teramtbcbe BassationsverkÜAUNAen vorAekommenen Drb-
nunAswibriAkeiten im Demeinbebausbalte nicbt ^.bbülke Ae-
scbakkt wirb.»

Z 6. «Die Be-irksprokuratoren werben Geweben in 6er
-weiten Jabresbälkte auk 6en Bureaux 6er XeAierunAsstatt-
balter blacbscbau balten, welcbe Demeinben mit ibren Xecb-
nunAen im Xückstanbe sinb; sie werben Aleicb-eitiA erkor-
scben, welcbe i^kassnabmen 6ie BeAierunAsstattbalter AeAen
6ie säumiAen Demeinben Aetrokken baben. Von 6em Resultate
bieser Xacbsckau ist 6er Direktion 6es Demeinbe- unb Trinen-
wesens spätestens bis Dnbe Januar 6es kolAenben Jabres
Xenntnis -u Aeben in LeAleit einer Dabelle 6er rückstänbiAen
DemeinberecbnunAen unb unter VlitteilunA 6er Drünbe 6er
ver-ÖAerten XecbnunAsleAunA. Deberbaupt baben biese Be-
smten über alle ibre XntersucbunAen 6er Direktion 6es De-
meinbe- unb /^rmenwesens Aenauen Lericbt -u Aeben.»

Z 7. «Der XeAierunAsstattbalter übt 6ie unmittelbare
.^.uksicbt über bas VerwaltunAS- unb XecbnunAswesen 6er
Demeinben seines ^mtsbe-irks aus.»

K IZ. «Der XeAierunAsstattbalter passiert alle Demeinbe-
recbnunAen. Vorbebalten bleibt 6er Xekurs an 6en XeAis-
runAsrat auk bem WeAe ber BescbwerbekübrunA (Z Z9 D.D.).»

H 18. «Der XeAierunAsstattbalter erlässt amtlicbe De-
keble an säumiAe XecbnunAsbeamte unb nacblässiAe Verwalter
(W Zo unb 51 D. D.). Zolcbe lZekeble sinb stets boppelt aus-
-ukertixen unb bas eine Doppel 6em betrekkenben Beamten
burcb 6en Weibel -u-ustellen. Das Aleicbe Verkabren kinbet
aucb bei 6er 6em Bekeble vorausAeAanAenen ^.ukkorberunA
burcb bie Demeinbebebörben statt. Wirb bem Bekebl nicbt
DolAe ALAeben, so bat 6er XeAierunAsstattbalter seinen 6a-

beriAen Bericbt mit bem einen Doppel 6er /mkkorberunA 6er
Demeinbsbebörbe unb bemjemAen seines eiAenen Bekebls an
ben säumiAen Beamten verseben, 6er Direktion bes Demeinbe-
unb àmenwesens -u Xlanben bes XeAierunAsrates ein-
-usenclen.»
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jf 19. «Bei der Wahrnehmung von Gesetzwidrigkeiten
und Unregelmässigkeiten in der Gemeindeverwaltung ist es
Pflicht des Regierungsstatthalters, der Direktion des
Gemeindewesens Bericht zu erstatten; gegenüber Mitgliedern
der Gemeindebehörden und gegenüber Gemeindebeamten, bei
denen offenbare Unfähigkeit, Widersetzlichkeit oder
Pflichtvergessenheit zu Tage tritt, hat der Regierungsstatthalter in
seinem Berichte an die Oberbehörde sich darüber
auszusprechen, ob Einstellung und Abberufung oder Bevogtung der
Gemeinde im Interesse der Geschäftsführung liege etc.»

§ 20. «Der Regierungsstatthalter hat wenigstens alle zwei
Jahre einmal eine genaue Untersuchung aller Bücher und
Schriften der Gemeinden vorzunehmen.»

Die Untersuchung soll besonders umfassen:
1

2.
3

4

5. Die Bücher für die Verwaltung und Rechnungslegung
(Vogtsrödel, Vormundschaftsrechnungs - Manuale, Zins-
und Bezugsrödel der Gemeinden, Kassabücher,
Rechnungsmanuale j.»

6.

§ 21. «Werden bei einer solchen Untersuchung
Regelwidrigkeiten in der Verwaltung im allgemeinen oder in der
Führung der Bücher oder andere Unregelmässigkeiten
entdeckt, so hat der Regierungsstatthalter von sich aus die nötigen
vorsorglichen Verfügungen zur Plerstellung der Ordnung im
Interesse des Gemeindewesens zu treffen und unter allen
Umständen der Direktion des Gemeindewesens einen Bericht
mit zweckdienlichen Anträgen einzusenden.»

§ 25. «Die Gemeinde bestellt für die Verwaltung ihrer
Güter (Kirchen-, Schul-, Armen- und Gemeindegüter) eigene
Schaffner oder Verwalter, welche die durch das Reglement
oder durch Gemeindebeschluss bestimmte Bürgschaft zu
leisten haben, etc.»

§ 32. «Der Schaffner oder Verwalter führt über seine
Einnahmen und Ausgaben sorgfältig Buch in der Weise, dass
der Stand der Kasse und Verwaltung jederzeit ohne Schwierigkeit

ersehen und die Rechnung nach Jahresschluss sofort
gelegt werden kann. Für jeden Fundus wird ein abgesondertes
Kassabuch geführt, welches die täglichen Einnahmen und
Ausgaben enthält. Die dazu erforderlichen Bücher liefert
die Gemeinde.»

10

^ 19. «Lei der Wabrnebmung von Oesetxwidrigkeiten
und Dnregelmässigkeiten in der Oemeindeverwaltung ist es
Lflicbt des Regierungsstattbalters, der Direction des Oe-
meindewesens Lericbt xu erstatten; gegenüber Mitgliedern
cier Oemeindebebörden und gegenüber Oemcindebeamten, bei
denen offenbare Dnfäbigkeit, Widersetxlicbkeit 06er Lflicbt-
vergessenbeit xu Lage tritt, bat 6er Regierungsstattbalter in
seinem Lericbte an die Oberbebörde sicb darüber ausxu-
sprechen, ob Umstellung- und Abberufung 06er Levugtung 6er
Oemeinde im Interesse 6er Oescbäftsfübrung liege etc.»

§ 20. «Der Kegierungsstattbalter bat wenigstens alle xwei
^jabre einmal eine genaue Dntersucbung aller Lücber un6
Lcbrilten 6er (Gemeinden vorxunebinen.»

Die Dntersucbung soll besonders umfassen:
1

Z

4

Z. Die Lücber tür die Verwaltung und Recbnungslegung
(Vogtsrödel. Vormundscbaltsrecbnungs - IVlanuale, ?ins-
und Lexugsrödel 6er (Gemeinden, Ka^a^ücber, Lcc/i-

).»
6. /

Z 21. «Werden bei einer solcben Dntersucbung Kegel-
Widrigkeiten in der Verwaltung im allgemeinen oder in der
Lübrung der Lücber oder andere Dnregelmässigkeiten ent-
deckt, so bat der Kcgierungsstartbalter von sicb aus die nötigen
vorsorglicben Verfügungen xur Herstellung der Ordnung im
Interesse des Oemeindewesens xu treffen und unter allen
Dmständen der Direktion des Oemeindewesens einen Lericbt
mit xweckdienlicben Anträgen einxusenden.»

§ 2A. «Die Oemeinde bestellt für die Verwaltung ibrer
Oüter (Kircben-, Lcbul-, ^.rmen- und Oemeindegüter) eigene
Lcbaffner oder Verwalter, welcbc die durcb das Reglement
oder durcb Oemeindebescbluss bestimmte Lürgscbaft xu
leisten baben, etc.»

H Z2. «Der Zcbaffner oder Verwalter fübrt über seilte
Kinnabmen und Ausgaben sorgfältig Lucb in der Weise, dass
der Ltand der Kasse und Verwaltung jederxeit obne Lcbwie-
rigkeit erseben uncl die Kecbnung nacb ^abresscbluss sofort
gelegt werden kann. Kür jeden Lundus wird ein abgesondertes
Kassabucb getübrt, welcbes die täglicben Dinnalimen und
Ausgaben entbält. Die dax.u erkorderlicben Lücber liefert
die Oemeinde.»
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§ 33- «Ueber jede Verwaltung ist nach Jahresschluss
Rechnung zu legen, sofern das Gesetz nicht eine Ausdehnung
der Rechnung auf mehrere Jahre gestattet. Die Rechnung
ist nach amtlichem Formular zu verfertigen. Abweichungen,
die nicht durch eigentümliche Verhältnisse geboten werden
(wie dies z. B. der Fall ist bei Gemeinden, bei welchen nicht
alle Rubriken zutreffen), sollen von den passierenden Behörden

nicht zugelassen werden.»

§ 34. «Ausfertigung und Prüfung der Rechnung sind in
der Weise zu befördern, dass diese zum Zwecke der Passation

spätestens drei Monate nach Jahresschluss in den Händen
des Regierungsstatthalters liegt.»

Diese Vorschriften allein bieten 111111 allerdings noch keine
Gewähr für ordnungsmässige Rechnungsfürung in sämtlichen
Gemeinden ; auch kann die materielle Richtigkeit der

Rechnungen, selbst wenn diese formell und arithmetisch in jeder
Hinsicht stimmen, nicht durchwegs verbürgt werden, da es

offenbar an einer intensiven Kontrolle der Rechnungs- und

Kassaführung in einer grösseren Zahl von Gemeinden fehlt,
sei es, dass die Bezirksbehörden die ihnen obliegende
Untersuchung (nach § 20 der genannten Verordnung) unterlassen
oder nicht streng durchführen, sei es, dass die Gemeindebehörden

selbst nicht zum rechten sehen; man ist daher bezüglich

der Rechnungsablage und der bezüglichen Angaben
zumeist auf guten Glauben angewiesen. Eine richtige
Staatsaufsicht setzt aber voraus, dass die Staatsbehörden sich direkt
überzeugen, ob den Vorschriften auch nachgelebt und ob die

Rechnungsführung von A bis Z formell und materiell richtig
sei, was ohne ständige und eingehende Kontrolle nicht möglich

ist. Eine solche Kontrollaufsicht setzt auch entsprechende

praktische Anleitung für die Rechnungsführung der Gemeinden

nach einheitlichen Grundsätzen, also eine einlässliche

Rechnungsinstruktion mit Musterrechnungen bezw. Schemas

voraus, wie sie erstmals im Jahre 1869 (4- Mai) vom
Regierungsrate für die verschiedenen Gemeindegüter aufgestellt
und genehmigt wurden. Immerhin dürften diese Musterformularen

samt Vorschriften, sowie die Rapportformulare für
die von den Regierungsstatthalterämtern anlässlich der
jährlichen Passation der Gemeinderechnungen zu besorgenden
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8 ZZ- «Leder )ede Verwaltung ist linch )nhresscliluss
Rechnung ?u legen, soterii 6ns Leset? nicht eine Ausdehnung
der Kscknung nut inelirere Entire gestattet. Die Keclinung
ist nncli amtlichem Dorinulnr ?u vertertigen. /idweichungen,
6ie niclit durch eigentümliche Verhältnisse gedoten werden
(wie 6ies L. der Dali ist dei (Gemeinden, dei welchen niclit
nlle Kudriken ?utrekten), sollen von 6en passierenden Lehör-
6en niclit Zugelassen werden.»

Z Z4. «/Vustertigung un6 Drütung der Kechnung sin6 in
der Wise ?u detördern, 6nss 6iese ?um Zwecke 6er Dnssn-
tion spätestens drei lVlonnte nncli Mhresschluss in 6en Dänden
6es Kegierungsstnttlinlters liegt.»

Diese Vorschritteii nllein kieten nun allerdings nocli keine
Lewähr tür ordnungsmässige Kechnungstürung in sämtlichen
Lemeiiiden; nucli knnn 6ie materielle Dichtigkeit der Deck-

nungen, seilist wenn 6iese tormell un6 nritlimetiscli in jeder
Dinsiclit stimmen, niclit durchwegs verkürzt werdeii, 6n es

ottendar nn einer intensiven Kontrolle 6er Keclinungs- und

Kassatührung in einer grösseren ?nlil von (Gemeinden telilt,
sei es, 6nss 6ie De?irksbehörden 6ie ilinen «Mietende Lnter-
suchung (nncli K 20 6er genannten Verordnung) unterlnssen
oder niclit streng durclitüliren, sei es, dnss die Lemeindede-
Norden seilist niclit ?um reckten sehen; mnn ist dnlier de?üg-
licli der Keclinungsadlage und der I)e?üglichen /ingaden ?u-
meist nut guten LIauden nngewiesen. Kine riclitige Ltnnts-
nutsiclit set?t ader vornus, dnss die Ltaatsdehörden sicli direkt
üder?eugen, od den Vorschritten sucli nncligelelit und oli die

Kechnungstührung von /i dis tormell und materiell riclitig
sei, was oline ständige und eingehende Kontrolle niclit mög-
licli ist. Kine solche Kontrollnutsiclit set?t auch entsprechende

praktische /inleitung tür die Kechnungstührung der Lemein-
den nach einheitlichen Lrundsät?en. also eine einlässliche

Kechnungsinstruktion mit làisterrechnungen de?w ?cdemas

vornus, wie sie erstmals im jsadre 1869 (4- ^lai) vom Kegie-

rungsrnte tür die verschiedenen Lemeindegüter nutgestellt
und genehmigt wurden. Immerhin dürtten diese Nustertor-
mulnrien samt Vorschritten, sowie die Dapporttormulare tür
die von den Kegierungsstntthnlterämtern nnlässlich der Mir-
liehen Dnssntion der Lemeindereclinungen ?.u desorgenden
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Auszüge im Interesse der Einheitlichkeit und bestmöglichen
Anpassung an die jetzigen Verhältnisse, revidiert werden;
insbesondere möchten wir auf das ungleiche Verfahren in der

Behandlung von Aktiv- und Passivrestanzen der laufenden

Verwaltung aufmerksam machen; im Rapportformular
betreffend das Schulgut und das Burgergut sind zum Beispiel
die Restanzen der laufenden Verwaltung auch im
Vermögensbestand zu verrechnen, während dies beim Kirchengut,
Ortsgut und Armengut nicht der Fall zu sein scheint. In eine
nähere Untersuchung bezüglich der Einrichtung der Ge-

meinderechnungs- und Kassaführung, sowie der Kontrolle
können wir hier nicht eintreten, dagegen verweisen wir auf
die Verhandlungen der schweizerischen Statistikerkonferenzen

von 1892 und 1896 und die sachbezüglichen Referate des t
aargauischen Kantonsstatistikers (Jahrg. 1892, Heft II und

Jahrg. 1896, Heft IV der Zeitschrift für Schweiz. Statistik;
letztere Arbeit ist s. Z., wenn wir nicht irren, auch separat in
einigen hundert Exemplaren als Ratgeber an die Staats- und
Gemeindebehörden verteilt worden. Bemerkenswert ist, dass

in diesem Ratgeber das bernische Rechnungsschema für die
laufende Verwaltung des Ortsguts als Musterformular
abgedruckt wurde.) Wir glauben voraussetzen zu dürfen, dass bei

Anlass der bevorstehenden Revision der Gemeindegesetzgebung

auch das Rechnungswesen im Sinne zeitgemässer
Verbesserung und Einführung einer wirksamen Kontrolle neu
geordnet werde ; in letzterer Beziehung würde sich vielleicht die

Kreierung eines Inspektorats als Organ der Gemeindedirektion

empfehlen. Eine intensivere Aufsicht und Kontrolle der

Gemindeverwaltung rechtfertigt sich schon mit Rücksicht auf
die immer stärker wachsenden Anforderungen an Staat und

Gemeinden, die vermehrten Staatsbeiträge, Zuschüsse und

Subventionen an die letzteren und die zweckentsprechende

Verteilung derselben. Auch sollte der gemütliche Schlendrian,

resp. die jahrelange Verzögerung in der Rechnungsablage
und -Passation nicht geduldet, sondern strikte am äussersten

gesetzlichen Termin festgehalten werden.
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Auszüge im Interesse 6er Kinheitlichkeit un6 bestmöglichen
Anpassung an 6ie jetzigen Verhältnisse, reviâiert werden;
insbesondere möchten wir aut das ungleiche Vertabren in 6er

Lebandlung von ^.ktiv- un6 Kassivrestan^en 6er lautenden

Verwaltung autmerksam machen; im Kapporttormular he-

trettend 6as Lcbulgut un6 6as Lurgergut sin6 ^um Leispiel
6ie Kestanxen 6er lautenden Verwaltung auch im Vermö-
gensdestand ^u verrechnen, während dies heim Kirchengut,
Ortsgut und /^rmengut nicht 6er Kall ?.u sein scheint. In eine
nähere Untersuchung bezüglich 6er Hinrichtung 6er Oe-

meindereclmungs- und Kassatührung, sowie 6er Kontrolle
können wir hier nicht eintreten, dagegen verweisen wir ant
die Verhandlungen 6er schweizerischen Ztatistikerkonteren-
?en von 1892 und 1896 und die sachbe^üglichen Kcterate des s

aargauischen Kantonsstatistikers (^ahrg. 1892, Kett II und

jsahrg. 1896, Hielt IV der Teilschritt tür schweiß. Ltatistik;
letztere Arbeit ist s. i^., wenn wir nicht irren, auch separat in
einigen hundert Kxemplaren als Katgeher an die Ztaats- und
Gemeindebehörden verteilt worden. Lemerkenswert ist, dass

in diesem Katgeber das beimische Kechnungsschema tür die
lautende Verwaltung des Ortsguts als iVlustertormular abge-
druckt wurde.) Wir glauben voraussetzen ?u dürten, dass iiei

^nlass der bevorstehenden Kevision der Oemeindegeset/.-

gebung auch das Rechnungswesen im Zinne xeitgemässer Vcr-
besserung und Kintükrung einer wirksamen Kontrolle neu ge-
ordnet werde; in letzterer Beziehung würde sich vielleicht die

Kreierung eines Inspektorats als Organ der Oemeindedirek-
tion emptehlen. Kine intensivere /nrtsicht und Kontrolle der

Oemindeverwaltung rechttertigt sich schon mit Kücksicht auk

die immer stärker wachsenden /mtorderungen an Ltaat und

Oemeinden, die vermehrten Ztaatsbeiträge, Zuschüsse und

Lubventionen an die letzteren und die Zweckentsprechende

Verteilung derselben, /mcb sollte der gemütliche Lchlendrian,

resp, die jahrelange Verzögerung in der Kechnungsablage
und -Kassation nicht geduldet, sondern strikte am äussersten

gesetzlichen l'ermin testgehalten werden.
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